
Interview / Foto / Drehgenehmigung 
  

Hiermit gestatten wir dem Team, sich auf dem Gelände der Hochschule  

frei zu bewegen. Die Genehmigung wird mit folgenden Auflagen erteilt: 

 

Der Hochschulbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden. 

 

Mitarbeiter und Studierende dürfen nur fotografiert oder gefilmt werden, wenn  

sie dem persönlich und ausdrücklich zustimmen. 

 

Die Aufnahmen dürfen nur für den abgesprochenen Beitrag verwendet werden. 

Eine weitere Verwendung bedarf der Zustimmung der Pressestelle. 

 

Für etwaige Folgekosten, die z.B. durch eine nötige Reinigung entstehen, kommt 

der verantwortliche Redakteur auf. 

 

Wenn explizit Räumlichkeiten über einen längeren Zeitraum genutzt werden, 

greifen die Richtlinien über die Vergabe von Räumen (Verkündungsblatt der UDE 

80/2007), abrufbar unter: www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/ 

verkuendungsblatt_2007/vbl_2007_80.pdf  

  

Ergänzungen/Besonderheiten: 

 

Diese Genehmigung umfasst nicht die Gebäude des Studentenwerks Essen-

Duisburg (Mensen, Cafeterien). Wenden Sie sich hierzu an das Studentenwerk, 

Tel. 0201/8201014. 

 

Die vorliegende Genehmigung ist nur gültig mit der Originalunterschrift eines 

Mitarbeiters der Universitäts-Pressestelle.  
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(Unterschrift anfragende Redaktion)             (Unterschrift UDE-Pressestelle) 
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